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Parlamentarischer Vorstoss 

 

Vorstoss-Nr.: 265-2022 

Vorstossart: Motion 

Richtlinienmotion: ☐ 

Geschäftsnummer: 2022.RRGR.405 

  

Eingereicht am: 05.12.2022 

  

Fraktionsvorstoss: Nein 

Kommissionsvorstoss: Nein 

Eingereicht von: Jordi (Bern, SP) (Sprecher/in) 

 
 

 

  

 
 

Weitere Unterschriften: 9 

  

Dringlichkeit verlangt: Nein 

Dringlichkeit gewährt:     

  

RRB-Nr.:  vom  

Direktion: Bau- und Verkehrsdirektion 

Klassifizierung: Nicht klassifiziert 

Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Verkehrsmittel besser verbinden: Förderung von multimodalen Lösungen – auch durch 

ÖV-Unternehmen! 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. notwendige, gesetzliche Anpassungen vorzuschlagen, die es braucht, damit die in der Ge-

samtmobilitätsstrategie formulierten Handlungsfelder (insbesondere 2, 4 und 5) durch die 

ÖV-Unternehmungen mitgetragen und gefördert werden können 

2. sicherzustellen, dass zukunftsweisende Initiativen unkompliziert geplant, eingeführt und 

vom Kanton mitfinanziert werden können 

3. aufzuzeigen, welche Initiativen der Kanton zur Förderung der multimodalen Mobilität in den 

nächsten Jahren vorsieht 

4. die Koordination solcher Initiativen im Kanton Bern sicherzustellen 

5. Massnahmen zu unternehmen, damit das Synergiepotential unter den Städten innerhalb 

und ausserhalb des Kantons genutzt werden kann 

Begründung: 

Die Gesamtmobilitätsstrategie 2022 will die verschiedenen Verkehrsmittel besser vernetzen, um 

attraktive Wegketten mit aufeinander abgestimmten Verkehrsmitteln zu schaffen (z. B. Velo, öf-

fentlicher Verkehr, Car-Sharing, Individualverkehr). Die Strategie wurde am 29. Juni 2022 vom 

Regierungsrat verabschiedet und ist für alle Planungen auf kantonaler Ebene verbindlich.  

Die Transportunternehmen (TU) hätten beste Voraussetzungen, aufgrund ihrer heutigen Positio-

nierung in der Welt der multimodalen Mobilität das Rückgrat zu sein und somit einen wesentli-

chen Beitrag zu leisten. Die aktuellen regulatorischen Rahmenbedingungen – namentlich das 
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Personenbeförderungsgesetz auf Bundesebene und das Gesetz über den öffentlichen Verkehr 

im Kanton Bern – sind jedoch in dieser Hinsicht hinderlich. Finanzielle Mittel stehen zwar für 

solche Zwecke zur Verfügung (RPV-Förderprogramm, Verkehrskoordination usw.), deren Bean-

tragung ist allerdings komplex, mit hohen zeitlichen Aufwänden verbunden, und der Erfolg ist 

alles andere als garantiert. 

Eine wesentliche Barriere ist zudem die Tatsache, dass die Mittelverteilung aus dem Libero-

Verbund auf den Fahrgastzahlen beruht und die TU sich entsprechend darauf fokussieren, mög-

lichst hohe Fahrgastzahlen zu erzielen. Für sie gibt es also keinerlei Anreize zur Förderung der 

multimodalen Mobilität, da diese eine Art Konkurrenz darstellt. 

Um den Anteil des Modalsplits zugunsten des ÖV und anderer nachhaltigen Verkehrsträger sig-

nifikant zu erhöhen, braucht es gesetzliche Anpassungen. Die verschiedenen Akteure müssen 

zusammenarbeiten dürfen. Gleichzeitig muss der Zugang zu finanziellen Mitteln stark verein-

facht werden. 

Diese oder ähnliche Fragestellungen werden auch in anderen Kantonen diskutiert. Ein Aus-

tausch bzw. eine Zusammenarbeit könnte den gegenseitigen Lernprozess beschleunigen und 

gegebenenfalls auch Synergie- und Kooperationspotenziale erkennbar machen. 

 

 

 
Verteiler 

‒ Grosser Rat 
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